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Herbizideinsatz auf Wegen und Plätzen 



Welche Rechtsvorschriften sind zu beachten?  
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Sind die zu behandelnden Nichtkulturlandflächen öffentlich und 
für die Allgemeinheit bestimmt, ist zusätzlich dem 
Schutzgedanken im Sinne des § 17 PflSchG, Anwendung von PSM 
auf Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind, 
Rechnung zu tragen. 
 
Ziel dieser Regelung ist der Schutz von Personengruppen 
unterschiedlichen Alters und Gesundheitszustandes und 
insbesondere von schwangeren und stillenden Frauen, 
Säuglingen, Kindern, ältere Menschen sowie Arbeitnehmern und 
Anrainern, die sich auf diesen Flächen aufhalten können.  





• durchdringt die Wachsschicht 
und zerstört zunächst die 
Membranfunktion der 
Epidermiszellen 
 

• geschädigte Epidermiszellen 
trocknen aus und verlieren ihre 
Schutzfunktion 

 
 
 

Wirkungsweise Pelargonsäure/Nonansäure 
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Walzenstreichverfahren 
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www.bvl.bund.de/infopsm 
 

Genehmigungen des BVL für PSM, die auf Flächen, für die 
Allgemeinheit angewandt werden dürfen (§ 17 PflSchG) 



SF 252 Die Öffentlichkeit ist in geeigneter Weise (z. B. durch 
das Aufstellen von Warnschildern vor Ort während und bis 
mindestens 48 h nach der Anwendung) über den Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln zu informieren. 
 

SF 254 Während der Anwendung ist sicherzustellen, dass sich 
außer dem Anwender keine weiteren Personen in einem 
Abstand von mindestens 3 m von der behandelten Fläche oder 
auf der zu behandelnden Fläche aufhalten. 
 

SF 255 Die behandelten Flächen sind für 48 h mit geeigneten 
Maßnahmen abzusperren. 





 

Gefahr: Der „Hazard Approach“ unter ausschließlicher 
Verwendung stoffinhärenter Eigenschaften ist aus 
wissenschaftlicher Sicht zur Beurteilung der legislativen 
Anforderungen nicht geeignet.  
 
Risiko: Vielmehr muss auch die zu erwartende Exposition in 
Betracht gezogen werden („Risk Approach“).  
Das Risiko ist eine Funktion der Gefährlichkeit des Pestizids und 
der Exposition des Verbrauchers. 

Gefahr und Risiko: Was sind die Unterschiede? 
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www.bvl.bund.de/infopsm  
Rubrik „Für Anwender,  
Sachgerechte Anwendung“ 
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